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In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage 

Nr. 739/J betreffend Käseexportquoten, welche die Abgeordneten 

Haigermoser und Eigruber am 6. Juli 1987 an mich richteten, be

ehre ich mich wie folgt Stellung zu nehmen: 

Käse aus der TNr. 04.03 des Zolltarifs scheint in der Anlage A 2 

des AUßenhandelsgesetzes 1984 auf. Zur Erteilung der Bewilligung 

für Waren der Anlage A 2 ist gemäß § 6 lit b AUßenhandelsgesetz 

1984 der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft zuständig. 

Meine Aufgabe als Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen

heiten bestand ausschließlich in der hrung der Verhandlungen mit 

der EWG-Kommission zum Abschluß eines 
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